
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

1101-1 Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (GeschOBT) 
 

1. Aktualisierung 2010 (8. Juli 2010) 
 
 
Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages wurde durch Beschluss des Deutschen Bundestages 
am 8. Juli 2010 (Bekanntmachung v. 16. Juli 2009, BGBl. I S. 1041), mit Wirkung vom 8. Juli 2010 wie 
folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 75  Vorlagen 

(1) … 
(2) Vorlagen zu Verhandlungsgegenständen 

sind (unselbständige Vorlagen): 
a)-b) … 
c) Entschließungsanträge zu Gesetzentwürfen, 

Unterrichtungen, Regierungserklärungen, 
Großen Anfragen, Entschließungen des 
Europäischen Parlaments, EG-Vorlagen, 
Stabilitätsvorlagen und Rechtsverordnun-
gen. 

(3) … 
 
§ 93  Zuleitung und Überweisung von EU-
Dokumenten 

(1)-(2) … 
(3) Unionsdokumente, die einem in der Positiv-

liste (Anlage 8) aufgeführten Dokumententyp ent-
sprechen, kommen für eine Überweisung grund-
sätzlich in Betracht. Bei Vorbereitung der Überwei-
sungsentscheidung wird die Beratungsrelevanz 
des Dokuments in Abstimmung mit den Fraktionen 
bewertet (Priorisierung). Nicht in der Positivliste 
genannte Dokumente werden in geeigneter Form 
für eine Kenntnisnahme angeboten; auf Verlangen 
einer Fraktion oder von fünf vom Hundert der Mit-
glieder des Bundestages findet auch insoweit eine 
Überweisung statt. 

 
 
 
 
(4)-(5) … 
(6) Die Titel der überwiesenen Unionsdokumen-

te werden in eine Sammelübersicht aufgenommen, 
die verteilt wird und aus der ersichtlich ist, welchen 
Ausschüssen die Vorlagen überwiesen worden 
sind. Unionsdokumente im Sinne der Anlage 8, zu 
denen von keiner Fraktion eine Beratungsrelevanz 
angemeldet bzw. eine Überweisung vorgeschlagen 
wird, werden in der Sammelübersicht gesondert 
aufgeführt. 

neu 
 
§ 75  Vorlagen 

(1) (unverändert) 
(2) Vorlagen zu Verhandlungsgegenständen 

sind (unselbständige Vorlagen): 
a)-b) (unverändert) 
c) Entschließungsanträge zu Gesetzentwürfen, 

Unterrichtungen, Regierungserklärungen, 
Großen Anfragen, Entschließungen des 
Europäischen Parlaments, Unionsdoku-
mente, Stabilitätsvorlagen und Rechtsver-
ordnungen. 

(3) (unverändert) 
 
§ 93  Zuleitung und Überweisung von Unions-
dokumenten 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Unionsdokumente, die Vorhaben oder 

Unterrichtungen im Sinne der §§ 3 und 8 des 
Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bun-
desregierung und Deutschem Bundestag in 
Angelegenheiten der Europäischen Union so-
wie Entschließungen des Europäischen Parla-
ments beinhalten, kommen für eine Überweisung 
grundsätzlich in Betracht. Bei Vorbereitung der 
Überweisungsentscheidung wird die Beratungsre-
levanz des Dokuments in Abstimmung mit den 
Fraktionen bewertet (Priorisierung). Andere Uni-
onsdokumente werden in geeigneter Form für 
eine Kenntnisnahme angeboten; auf Verlangen 
einer Fraktion oder von fünf vom Hundert der Mit-
glieder des Bundestages findet auch insoweit eine 
Überweisung statt. 

(4)-(5) (unverändert) 
(6) Die Titel der überwiesenen Unionsdokumen-

te werden in eine Sammelübersicht aufgenommen, 
die verteilt wird und aus der ersichtlich ist, welchen 
Ausschüssen die Vorlagen überwiesen worden 
sind. Unionsdokumente im Sinne des Absatzes 3 
Satz 1, zu denen von keiner Fraktion eine Bera-
tungsrelevanz angemeldet bzw. eine Überweisung 
vorgeschlagen wird, werden in der Sammelüber-
sicht gesondert aufgeführt. 



 

 

    
 

(7) Ein Unionsdokument wird als Bundestags-
drucksache verteilt, wenn es der Vorsitzende des 
Ausschusses für die Angelegenheiten der Europä-
ischen Union bei seinem Überweisungsvorschlag 
vorsieht oder wenn der federführende Ausschuss 
eine über die Kenntnisnahme hinausgehende Be-
schlussempfehlung vorlegt. Unionsdokumente, die 
nicht einem in der Positivliste (Anlage 8) aufgeführ-
ten Dokumententyp entsprechen (Absatz 3 
Satz 3), werden nicht als Bundestagsdrucksache 
verteilt; bezieht sich eine Beschlussempfehlung 
auf ein derartiges Unionsdokument, wird unter 
Wahrung der Vertraulichkeit nur über dessen we-
sentlichen Inhalt berichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 93a  Ausschussberatung von EU-
Dokumenten 

(1) Bei der Beratung von Unionsdokumenten 
prüfen die Ausschüsse auch die Einhaltung der 
Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßig-
keit. Wird beabsichtigt, insoweit eine Verletzung zu 
rügen, ist zunächst dem Ausschuss für die Ange-
legenheiten der Europäischen Union Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Beabsichtigt der 
federführende Ausschuss nur eine Kenntnisnah-
me, ist dennoch dem Bundestag zu berichten, falls 
der Ausschuss für die Angelegenheiten der Euro-
päischen Union Bedenken wegen einer Verletzung 
der Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnis-
mäßigkeit geltend macht. 

 
 
 
 
(2)-(3) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Ausschüsse können Mitglieder des Eu-

ropäischen Parlaments sowie Mitglieder des Rates 

(7) Ein Unionsdokument wird als Bundestags-
drucksache verteilt, wenn es der Vorsitzende des 
Ausschusses für die Angelegenheiten der Europä-
ischen Union bei seinem Überweisungsvorschlag 
vorsieht oder wenn der federführende Ausschuss 
eine über die Kenntnisnahme hinausgehende Be-
schlussempfehlung vorlegt. Andere als in Ab-
satz 3 Satz 1 aufgeführte Unionsdokumente 
werden nicht als Bundestagsdrucksache verteilt; 
bezieht sich eine Beschlussempfehlung auf ein 
derartiges Unionsdokument, wird unter Wahrung 
der Vertraulichkeit nur über dessen wesentlichen 
Inhalt berichtet. 
 

(8) Schriftliche Unterrichtungen der Bundes-
regierung nach § 9 Absatz 5 des Gesetzes über 
die Zusammenarbeit von Bundesregierung und 
Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der 
Europäischen Union müssen auf Verlangen 
einer Fraktion oder von fünf vom Hundert der 
Mitglieder des Bundestages innerhalb von drei 
Sitzungswochen nach Eingang auf die Tages-
ordnung der Sitzung des Bundestages gesetzt 
und beraten werden. 
 
§ 93a  Ausschussberatung von Unionsdoku-
menten 

(1) Bei der Beratung von Unionsdokumenten 
prüfen die Ausschüsse auch die Einhaltung der 
Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßig-
keit. Wird beabsichtigt, insoweit eine Verletzung zu 
rügen, ist unverzüglich der Ausschuss für die 
Angelegenheiten der Europäischen Union zu in-
formieren, um diesem Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Beabsichtigt der federführende 
Ausschuss nur eine Kenntnisnahme, ist dennoch 
dem Bundestag zu berichten, falls der Ausschuss 
für die Angelegenheiten der Europäischen Union 
Bedenken wegen einer Verletzung der Grundsätze 
der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit geltend 
macht. Die Ausschüsse berücksichtigen bei 
ihrer Beschlussfassung die auf der Ebene der 
Europäischen Union maßgeblichen Fristvorga-
ben. 

(2)-(3) (unverändert) 
(4) Absatz 3 gilt entsprechend für das Ein-

vernehmen zwischen Bundestag und Bundes-
regierung über die Aufnahme von Verhandlun-
gen über Beitritte und Vertragsänderungen 
nach § 10 des Gesetzes über die Zusammenar-
beit von Bundesregierung und Deutschem 
Bundestag in Angelegenheiten der Europäi-
schen Union. 

(5) Die Ausschüsse können Mitglieder des Eu-
ropäischen Parlaments sowie Mitglieder des Rates 



 

 

    
 

und der Kommission der Europäischen Union oder 
deren Beauftragte zu ihren Beratungen in Europa-
angelegenheiten hinzuziehen. Sie können Unions-
dokumente gemeinsam mit Ausschüssen des Eu-
ropäischen Parlaments gleicher Zuständigkeit be-
raten. 

(5) Die Ausschüsse können zur Vorbereitung 
von Entscheidungen über Unionsdokumente Dele-
gationen zu einem Ausschuss des Europäischen 
Parlaments mit gleicher Zuständigkeit oder zu 
anderen Organen der Europäischen Union ent-
senden. 
 
§ 93b  Ausschuss für die Angelegenheiten der 
Europäischen Union 

(1) … 
(2) Der Bundestag kann auf Antrag einer Frak-

tion oder von fünf vom Hundert der Mitglieder des 
Bundestages den Ausschuss für die Angelegen-
heiten der Europäischen Union ermächtigen, zu 
bestimmten bezeichneten Unionsdokumenten die 
Rechte des Bundestages gemäß Artikel 23 des 
Grundgesetzes gegenüber der Bundesregierung 
wahrzunehmen. Er kann außerdem zu einem Uni-
onsdokument eine Stellungnahme abgeben, sofern 
nicht einer der beteiligten Ausschüsse wider-
spricht. Das Recht des Bundestages, über eine 
Angelegenheit der Europäischen Union jederzeit 
selbst zu beschließen, bleibt unberührt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) … 
(4) Will der Ausschuss für die Angelegenheiten 

der Europäischen Union von seinem Recht gemäß 
Absatz 2 Satz 2 Gebrauch machen, gilt für das 
Verfahren Absatz 3 entsprechend. Ein federfüh-
render Ausschuss kann unter Angabe einer Be-
gründung verlangen, dass der Ausschuss für die 
Angelegenheiten der Europäischen Union prüft, ob 
er von seinem Recht gemäß Absatz 2 Satz 2 Ge-

und der Kommission der Europäischen Union oder 
deren Beauftragte zu ihren Beratungen in Europa-
angelegenheiten hinzuziehen. Sie können Unions-
dokumente gemeinsam mit Ausschüssen des Eu-
ropäischen Parlaments gleicher Zuständigkeit be-
raten. 

(6) Die Ausschüsse können zur Vorbereitung 
von Entscheidungen über Unionsdokumente Dele-
gationen zu einem Ausschuss des Europäischen 
Parlaments mit gleicher Zuständigkeit oder zu 
anderen Organen der Europäischen Union ent-
senden. 
 
§ 93b  Ausschuss für die Angelegenheiten der 
Europäischen Union 

(1) (unverändert) 
(2) Der Bundestag kann auf Antrag einer Frak-

tion oder von fünf vom Hundert der Mitglieder des 
Bundestages den Ausschuss für die Angelegen-
heiten der Europäischen Union ermächtigen, zu 
bestimmten bezeichneten Unionsdokumenten die 
Rechte des Bundestages gemäß Artikel 23 des 
Grundgesetzes gegenüber der Bundesregierung 
sowie die Rechte, die dem Bundestag in den 
vertraglichen Grundlagen der Europäischen 
Union eingeräumt sind, wahrzunehmen. Soweit 
die Rechte im Integrationsverantwortungsge-
setz ausgestaltet sind, kommt eine Ermächti-
gung nur in Betracht, wenn die Beteiligung des 
Bundestages nicht in der Form eines Gesetzes 
erfolgen muss. Auch ohne eine Ermächtigung 
nach Satz 1 kann der Ausschuss für die Ange-
legenheiten der Europäischen Union die Rech-
te des Bundestages gemäß Satz 1 gegenüber 
der Bundesregierung wahrnehmen, sofern 
nicht einer der beteiligten Ausschüsse wider-
spricht. Satz 3 gilt nicht im Bereich der Ge-
meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik so-
wie für Beschlüsse nach § 9 Absatz 1 des In-
tegrationsverantwortungsgesetzes. Die Rechte 
des Bundestages nach Artikel 45 Satz 3 des 
Grundgesetzes kann er nach Maßgabe der 
nachfolgenden Regelungen wahrnehmen. Das 
Recht des Bundestages, über eine Angelegen-
heit der Europäischen Union jederzeit selbst zu 
beschließen, bleibt unberührt. 

(3) (unverändert) 
(4) Will der Ausschuss für die Angelegenheiten 

der Europäischen Union von seinem Recht gemäß 
Absatz 2 Satz 3 Gebrauch machen, gilt für das 
Verfahren Absatz 3 entsprechend. Ein federfüh-
render Ausschuss kann unter Angabe einer Be-
gründung verlangen, dass der Ausschuss für die 
Angelegenheiten der Europäischen Union prüft, ob 
er von seinem Recht gemäß Absatz 2 Satz 2 Ge-



 

 

    
 

brauch macht; bei Ablehnung gilt Absatz 6 ent-
sprechend. Mitberatende Ausschüsse sind zu be-
teiligen, wenn der federführende und der Aus-
schuss für die Angelegenheiten der Europäischen 
Union dies für erforderlich halten; Absatz 3 Satz 3 
gilt entsprechend. 

(5)-(9) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brauch macht; bei Ablehnung gilt Absatz 6 ent-
sprechend. Mitberatende Ausschüsse sind zu be-
teiligen, wenn der federführende und der Aus-
schuss für die Angelegenheiten der Europäischen 
Union dies für erforderlich halten; Absatz 3 Satz 3 
gilt entsprechend. 

(5)-(9) (unverändert) 
 
§ 93c  Subsidiaritätsrüge 

Die Entscheidung, gemäß Artikel 6 des Pro-
tokolls über die Anwendung der Grundsätze 
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
eine Subsidiaritätsrüge zu erheben, wird 
grundsätzlich vom Bundestag getroffen; nach 
Maßgabe des § 93b Absatz 2 bis 4 kann hierü-
ber auch der Ausschuss für die Angelegenhei-
ten der Europäischen Union entscheiden. 
 
§ 93d  Subsidiaritätsklage 

(1) Beschließt der Bundestag die Erhebung 
einer Klage nach Artikel 8 des Protokolls über 
die Anwendung der Grundsätze der Subsidiari-
tät und der Verhältnismäßigkeit (Subsidiari-
tätsklage), ist für deren Durchführung ein-
schließlich der Prozessführung vor dem Euro-
päischen Gerichtshof der Ausschuss für die 
Angelegenheiten der Europäischen Union zu-
ständig. Dies schließt die Formulierung der 
Klageschrift und die Benennung eines Pro-
zessbevollmächtigten ein, falls dies nicht be-
reits durch den Bundestag beschlossen wurde. 

(2) Verlangt mindestens ein Viertel der Mit-
glieder des Bundestages die Erhebung der 
Klage (Artikel 23 Absatz 1a Satz 2 des Grund-
gesetzes), ist der Antrag so rechtzeitig zu stel-
len, dass innerhalb der Klagefrist eine ange-
messene Beratung im Bundestag gesichert ist. 
Der Antrag hat mindestens die wesentlichen 
Klagegründe zu benennen. Absatz 1 gilt mit der 
Maßgabe, dass die Benennung eines Prozess-
bevollmächtigten im Einvernehmen mit den 
Antragstellern erfolgt und bei der Formulierung 
der Klageschrift sowie der Durchführung des 
Klageverfahrens die Antragsteller angemessen 
zu beteiligen sind. Diese haben einen Bevoll-
mächtigten zu benennen. § 69 Absatz 3 Satz 3 
ist anzuwenden. 

(3) Abweichende Auffassungen, die gemäß 
§ 12 Absatz 1 Satz 2 des Integrationsverantwor-
tungsgesetzes von mindestens einem Viertel 
der Mitglieder des Bundestages vertreten wer-
den, sind ebenfalls in die Klageschrift aufzu-
nehmen. Absatz 2 Satz 3 zweiter Halbsatz, 
Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 

 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 8 

(4) Fällt der Ablauf der Frist für die Einrei-
chung einer Subsidiaritätsklage auf einen Zeit-
punkt außerhalb des Zeitplanes des Bundesta-
ges, ist der Ausschuss für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union zur Erhebung der Kla-
ge ermächtigt, sofern nicht der Bundestag zu-
vor hierüber entschieden hat. § 93b Absatz 2 
Satz 3 gilt entsprechend. 
 
Anlage 8 
 

 
 


